
Bekanntmachung 
zur Aufhebung des Bebauungsplanes „Gewerbegebiet Gorsleben“ in der 

Gemeinde Salzatal/ OT Schochwitz 
 
 
Der Gemeinderat der Gemeinde Salzatal hat am 24.03.2026 in der öffentlichen Sitzung beschlossen, 
den Bebauungsplan „Gewerbegebiet Gorsleben“ aufzuheben. Die Aufhebung betrifft die Flurstücke 
2/169, 2/165, 2/163, 2/162, 2/114, 2/113, sowie Teilflächen der Flurstücke 102 und 371 der Flur 16, 
Gemarkung Schochwitz. 
Die Umgrenzung des Geltungsbereiches ist in der folgenden Karte dargestellt: 
 

 

© Die Darstellung erfolgt auf Grundlage der DTK 10, der ALK, sowie Orthofotos Erlaubnis erteilt durch das Landesamt für Verme ssung und 
Geoinformation Sachsen-Anhalt vom 8.12.2009 [A18-42609-09] 

 
Seit Inkrafttreten des Bebauungsplanes im Januar 2001 konnten die Ziele und Zwecke des 
Bebauungsplanes zur Gewerbeansiedlung an diesem Standort nicht verwirklicht werden.  
 
Das Verfahren zur Aufhebung wird parallel zum Aufstellungsverfahren des Flächennutzungsplanes 
durchgeführt. 
 
Der Beschluss wird hiermit bekannt gemacht. 
 
 
 
 
Salzatal, 26.03.2026 gez. Grunwald 
 stellv. Bürgermeisterin 

 


